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BM für Justiz  

Anfragebeantwortung 
 

 

 

DIE  BUNDESMINISTERIN 
           FÜR  JUSTIZ 

BMJ-Pr7000/0338-Pr 1/2010 

 

An die 

 Frau Präsidentin des Nationalrates 

  W i e n 

 
zur Zahl 7243/J-NR/2010 

 
Die Abgeordneten zum Nationalrat Mag. Albert Steinhauser, Freundinnen und 

Freunde haben an mich eine schriftliche Anfrage betreffend „Einsatz des Tasers im 

Strafvollzug 2010“ gerichtet. 

Ich beantworte diese Anfrage wie folgt: 

Zu 1 bis 9: 
Der Taser X26 gelangte im Jahr 2010 nicht zum Einsatz.  

Alle Insassen wurden bzw. werden bei ihrem Zugang risikoklassifiziert; eine 

Auswertung dieser individuell erfassten Einstufungen würde jedoch einen 

unvertretbar hohen Verwaltungsaufwand auslösen. Ich ersuche daher um 

Verständnis, wenn ich von der Beantwortung dieser Fragen Abstand nehmen muss. 

. Februar 2011 

(Mag. Claudia Bandion-Ortner) 
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